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Obmann Peter Fahrner

Euer Obmann
Peter Fahrner

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

ganz gleich, für welche Wirtschafts-
fraktion man sich auch entscheidet.
 
Rückblickend wurde in den letz-
ten 5   Jahren meiner Funktionspe-
riode viel für die Transportbranche 
gekämpft. In dieser neuen Funkti-
onsperiode werden wir freilich wei-
terkämpfen: für bessere Rahmenbe-
dingungen im Transport, für mehr 
Fairness im Wettbewerb und natür-
lich auch für Rechtssicherheit bei den 
unüberschaubaren Lkw-Fahrverboten 
durch das Vorantreiben unserer Fahr-
verbots-App – und das mit frischen 
Kräften. Mit dem neuen Ausschuss, 
der sich nun nicht nur stark verjüngt 
hat, sondern auch mehr Frauenpo-
wer einbringt und nun noch mehr 
Bereiche des Transportes abdeckt, 
wie etwa auch Tiertransporte und 
Abschleppungen, werden wir noch 
mehr voranbringen. Selbst von den 
steirischen Regionen her haben wir 
mit der Auswahl der Funktionärin-
nen und Funktionäre versucht, die 
gesamte Steiermark abzudecken.
Bedauerlich ist es, dass wir seit der 
konstituierenden Sitzung zwei Aus-

schussmitglieder verloren haben: 
Christian Kaufmann, sogar als mein 
Stellvertreter bestellt, und der Trans-
portunternehmer Walter Novak, 
ebenfalls Bürgermeister in Tillmitsch. 
Beiden gebührt mein Dank. Ein au-
ßerordentliches Dankeschön geht an 
Christian Kaufmann, der mit vollem 
Einsatz und unermüdlich unser „To-
ter-Winkel“-Projekt umgesetzt hat 
und unter seiner Führung 2.500 stei-
rische Volksschulkinder über die Ge-
fahren des Toten Winkels gemeinsam 
mit der Exekutive aufgeklärt wurden. 
 
In diesem Sinn freue ich mich als 
Obmann auf die nächsten Aufga-
ben und Tote-Winkelschulungen, 
die selbstverständlich weitergehen 
werden, und wünsche auf jeden Fall 
gute Fahrt, ein ausgezeichnetes Ge-
schäft und einen schönen Sommer.

Die Wirtschaftskammerwahlen sind 
geschlagen und unser steirischer Gü-
terbeförderungsausschuss hat sich am 
11. April konstituiert. Als neu bestä-
tigter Obmann möchte ich mich an 
dieser Stelle bei all jenen bedanken, 
die zur Wahl gegangen sind und be-
sonders bei jenen, die sich für die Lis-
te Steirische Wirtschaft entschieden 
haben. Ein kleiner Wermutstropfen 
bleibt allerdings: Die Wahlbeteiligung 
in der steirischen Güterbeförderung 
von 28,54 Prozent ist kein Ruhmes-
blatt. In Anbetracht der Politikver-
drossenheit verstehe ich natürlich 
die Entscheidung vieler Unterneh-
mer, nicht zur Wahl zu gehen. Aber 
die Wirtschaftskammerwahlen sind 
besondere Wahlen und stehen für 
Interessenvertretung. Je höher die 
Wahlbeteiligung ist, desto schlag-
kräftiger kann man Interessen bei 
der Politik durchsetzen. Schließlich 
spricht man für die Stimmen, die 
sich plakativ im Rahmen der Wahl 
hinter die Wirtschaftskammer stel-
len. Vielleicht denkt man in 5 Jahren, 
wenn wieder gewählt wird, daran, wie 
wichtig es ist sein Kreuzerl zu setzen, 
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Wahlbeteiligung: 28,34 Prozent

Österreichischer Wirtschaftsbund 
(ÖWB) 356  Stimmen  70,50 %

Sozialdemokratischer Wirtschaftsver-
band (SWV) 42 Stimmen  8,32 %

Freiheitliche Wirtschaft (FW) 
107 Stimmen  21,19 %

26 Mandate
 hatte der Ausschuss Fachgruppe für 
das Güterbeförderungsgewerbe zu 

besetzen. 

ÖWB
19 FW 

5

SWV
2

Die WKO-Wahl ist geschlagen: 

Nach den Wirtschaftskam-
merwahlen im März hat sich 
der Ausschuss der steirischen 
Güterbeförderer am 11. April 
konstituiert. 26 Mandate wur-
den damit laut Wahlergebnis 
auf drei Fraktionen verteilt: 19 
Wirtschaftsbund (ÖVP), fünf 
Freiheitliche Wirtschaft (FPÖ) 
und zwei Sozialdemokratischer 
Wirtschaftsverband (SPÖ). 

„Dass die Wahlbeteiligung nach x 
Wahlen im Vorfeld nicht berau-
schend sein wird, damit haben wir 
gerechnet“, sagt der frisch bestätigte 
Obmann der Transporteure, Peter 
Fahrner, und meint: „Aber ein bisserl 
mehr darf und muss es in fünf Jah-
ren jedenfalls wieder sein. Denn nur 
wenn wir stimmenstark sind, können 
wir auch schlagkräftig bei der Poli-
tik – regional wie auch bundesweit 
– auftreten, wenn es um die Vertre-
tung von Interessen der Transporteu-
re geht.“ Insgesamt war die Wahlbe-

teiligung bei den Güterbeförderern 
mit 28,34 Prozent zwar höher, wie 
die Wahlbeteiligung der gesamten 
steirischen Wirtschaftskammer – 
https://www.wko.at/stmk/wko/wahl-
ergebnisse-steiermark1 –, dennoch 
hat man knapp 10 Prozent im Ver-
gleich zu den letzten Wahlen 2020 
eingebüßt. „Das geht eindeutig in die 
falsche Richtung“, schlägt Fachgrup-
pengeschäftsführerin Anja Krenn in 
dieselbe Kerbe. „Es ist grundsätzlich 
nicht relevant, wo man sein Kreuzerl 
macht, sondern DASS man es macht. 

Denn nur mit vielen Stimmen im 
Rücken kann man gute Interessen-
vertretung betreiben“, bestätigt sie 
die Aussage des Obmannes. Außer-
dem habe man es als Transportbran-
che ohnehin noch schwerer als viele 
andere Branchen, da der Lkw mehr 
als Störfaktor gesehen wird, denn als 
derjenige, der bringt, was jeder täg-
lich braucht. Und nachdem in der 
Politik gerne die breite Wählerschaft 
angesprochen wird, kommt der Lkw 
in der Güterbeförderung wie auch im 
Werkverkehr oft unter die Räder.

„Die letzten fünf Jahre in meiner 
Funktion als Obmann waren gefüllt 
mit Sensibilisierungsgesprächen mit 
der Behörde, harten Diskussionen 
mit der regionalen Politik und Inter-
essenausgleich im Fachverband in der 

Der neue Güterbeförderungsausschuss 
stellt sich vor

WKÖ“, erzählt Peter Fahrner. „Wir 
haben viel versucht, aber in Relation 
zum Aufwand nur mäßige Erfolge 
erzielt“, so Fahrner, „weil halt auch 
das Ohr des damals Grünen Ver-
kehrsministeriums taub war.“ Nun 
darf man hoffen: Zum einen, weil 
das Verkehrsministerium mit Peter 
Hanke eine neue Rolle einnimmt, 
zum anderen, weil auch unser Aus-
schuss mit jungem, ambitioniertem 
Nachwuchs, teils auch mit Frauenpo-
wer, neu ausgestattet ist.

26 Mandate waren bei dieser Wahl 
im Ausschuss Güterbeförderung zu 
besetzen: Davon wurden laut Wahl-
ergebnis 19 schwarz, fünf blau und 
zwei rot besetzt. „Das Schöne dar-
an ist, wenn der Ausschuss mal be-
setzt ist, zählt eigentlich die Couleur 

kaum noch. Denn die Herausforde-
rungen, denen wir uns stellen, sind 
für jeden dieselben“, betont Peter 
Fahrner. Schade sei es, dass nach die-
ser kurzen Zeit zwei Funktionäre ihre 
Funktionen und ihr Mandat zurück 
gelegt haben: Walter Novak, Bürger-
meister von Tillmitsch und dort an-
sässiger Frächter, sowie der Stainzer 
Transporteur Christian Kaufmann, 
der sich die letzten eineinhalb Jahre 
im Rahmen seiner bisherigen Aus-
schusstätigkeit dem Toten Winkel 
verschrieben hat und bis dato 2.500 
Volksschulkindern gezeigt hat, was 
der Fahrer oder die Fahrerin aus der 
Fahrerkabine heraus nicht sehen 
kann. Obmann Peter Fahrner be-
dankt sich nochmals für den großar-
tigen Einsatz und wünscht alles Gute 
für die Zukunft.Fo
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Obmann

Name: KommR Peter FAHRNER
Geburtsdatum: 29.12.1959
Ort des Firmensitzes: 
Werndorf
 
● Seit wann in der Transport-
branche?  1979
● Welche Bedeutung hat für Sie 
der Transport generell? 
Der Blutkreislauf der Wirtschaft
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? 
Die Lkw-Fahrverbote zu digitalisieren und harmonisieren!
● Ihre Vision: Einigkeit und Zusammenhalt unter den Frächtern

Obmann-Stellvertreter

Name: Helmut OFNER
Geburtsdatum: 16. November 1967
Ort des Firmensitzes: Wundschuh

● Seit wann in der Transportbranche? 1987
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Transport ist der 
Blutkreislauf der Wirtschaft, ohne unsere 
Tätigkeit steht das wirtschaftliche und private 
Leben still – wir sind ein Garant für die Versorgung des Landes. 
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Zur Ver-
besserung von Rahmenbedingungen im Baustellenverkehr, d. h. 
Gewichtsanhebungen, Zulassungen von neuen Transporteinheiten 
(5-Achs-LKW), welche schon lange auf unserer Agenda sind. 
● Ihre Vision: Eine generell positive Wahrnehmung des Lkw, d. h. 
man akzeptiert uns als Teil der täglichen Versorgung und sieht uns 
nicht als den „schlechten“ Verkehrsteilnehmer. 

Name: Roland AMTMANN
Geburtsdatum: 20. August 1965
Ort des Firmensitzes: Premstätten

● Seit wann in der Transportbranche? 1980
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Transporte verschiedens-
ter Art haben für unsere Gesellschaft eine im-
mens hohe Bedeutung und sind ein wichtiger 
Teil für den Kreislauf der Wirtschaft. 
Leider fällt jedoch die Wertschätzung gegen-
über denen, die mit ihrem täglichen Einsatz einen hohen Beitrag 
dazu leisten, immer noch viel zu gering aus.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Das Image 
der Branche, des Lkw und im Speziellen die des Lkw-Fahrers zu 
erhöhen.
● Ihre Vision: Die Wertschätzung und das Ansehen der Transport-
branche in der Gesellschaft generell zu verbessern.

Name: Ing. Hannes BUCHHAUSER
Geburtsdatum: 26. November 1984
Ort des Firmensitzes: Voitsberg

● Seit wann in der Transportbranche? seit 
2006 (Firmengründung 1980 durch Vater) – von 
Kind auf schon immer dabei.
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Die Transportbranche hat 
für mich eine sehr essenzielle Bedeutung. Ohne 
uns „Frächter“ steht alles im wahrsten Sinne des Wortes still. Vor 
allem in meiner Branche, der Entsorgungswirtschaft, tragen wir 
im höchsten Ausmaß Verantwortung. Frei nach dem Motto: „Wir 
holen, was Sie täglich wegwerfen“.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Ich möchte 
mich für ein „noch besseres“ Image unserer Branche und eine 
Kostenneutralität bzw. -stagnation für die nächsten Jahre (keine 
Mauterhöhungen, keine Maut auf Bundesstraßen etc.) einsetzen.
● Ihre Vision: Ein harmonisches MITEINANDER von Konsumenten, 
Behörden und vor allem Frächtern.

Name: Karl-Heinz FREIBERGER
Geburtsdatum: 9. Mai 1970
Ort des Firmensitzes: Sebersdorf

● Seit wann in der Transportbranche? 2004
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Ohne Transport, keine
Versorgung der Bevölkerung und der Wirt-
schaft.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Ich möchte mich für ein positives
Image für den Lkw einsetzen. Dafür, dass unser Beruf wieder 
einen besseren Stellenwert in unserer Gesellschaft einnimmt. 
● Ihre Vision: Meine Vision ist, in Zukunft ein faires Miteinander
der Mitbewerber und Auftraggeber. Qualität muss einfach im Vor-
dergrund stehen und nicht immer der ewige „Billig“-Gedanke. 
Nur so können wir auch unsere Mitarbeiter gerecht für ihre ver-
antwortungsvolle Arbeit entlohnen.

Name: Markus Johannes GLETTLER, MBA
Geburtsdatum: 1. Mai 1969
Ort des Firmensitzes: Graz

● Seit wann in der Transportbranche? Als 
Fahrer bzw. Angestellter seit 1989.
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Wir erfüllen eine ver-
antwortungsvolle Dienstleistung, indem wir 
für unsere Kunden unterschiedliche Waren zu 
deren Kunden transportieren. 
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Schön wäre 
es, die Bürokratie der uns umgebenden Rahmenbedingungen 
etwas zu vereinfachen. 
● Ihre Vision: Das Ansehen unserer Dienstleistung zu steigern.

Name: Markus Enrico GRASMUG
Geburtsdatum: 24. September 1971
Ort des Firmensitzes: Puch

● Seit wann in der Transportbranche? Ich bin 
seit 1991 im Familienbetrieb tätig, der 1961 
gegründet wurde. Seit 2008 bin ich Geschäfts-
führer.
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Transport ist ein zentraler 
Bestandteil unserer Wirtschaft. Ohne uns steht vieles still – leider 
wird dieser Beitrag oft unterschätzt und nicht entsprechend 
honoriert.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Mir liegt be-
sonders eine bessere Vernetzung und ein gestärktes Miteinander 
unter den Betrieben am Herzen – speziell im Nah- und Baustellen-
verkehr. Ein offener Austausch und mehr Kollegialität würden uns 
helfen, gemeinsame Herausforderungen effizienter zu bewältigen 
und die Interessen der Branche wirkungsvoller zu vertreten.
● Ihre Vision: Faire Anerkennung unserer Leistung – sowohl zeit-
lich als auch finanziell. Unsere Preise müssen die realen Kosten 
widerspiegeln, vor allem im Vergleich zu anderen Handwerksbe-
rufen.
Angesichts hoher Investitionen in Fahrzeuge und steigender Be-
triebskosten braucht es faire und nachhaltige Bedingungen.

Name: Franz  HIERZMANN
Geburtsdatum: 22. September 1969
Ort des Firmensitzes: Premstätten

● Seit wann in der Transportbranche? 1995
● Welche Bedeutung hat für Sie der Transport generell? 
Transport sehe ich nicht nur als Zulieferung, sondern auch als 
Arbeitserleichterung am Bau. 
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Für ein 
Miteinander der Frächter statt ein Gegeneinander.
● Ihre Vision: Eine Gesellschaft von Frächtern, die sich ergänzen 
und gemeinsam bewegen!

Name: Tina HÖLBLING
Geburtsdatum: 13. November 1980
Ort des Firmensitzes: Frohnleiten

● Seit wann in der Transportbranche? Vor 
23 Jahren einen Spediteur geheiratet und 
dieser ist seit 10 Jahren selbstständig und 
Frächter seit 5 Jahren – bin quasi die Seele 
der Firma.
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Der Transport ist nicht 
nur das Rückgrat und die Lebensader der Wirtschaft, sondern für 
mich auch Familie, neue Wege gehen, mit Herausforderungen 
wachsen und immer wieder neue interessante Menschen kennen-
lernen.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? In erster Linie 
für Bürokratieabbau, für mehr Wettbewerbsfähigkeit der öster-
reichischen Frächter, mehr Anerkennung durch die Wirtschaft, 
Werbung für unsere Zunft.
Das sind, glaube ich, eh ordentliche Brocken, die es zu bewälti-
gen gilt. 
● Ihre Vision: Dass die tägliche Arbeit nicht immer nur eine 
Herausforderung wie am türkischen Basar ist, wo gefeilscht wird, 
was das Zeug hält, sondern, dass sich die tägliche harte Arbeit 
wieder lohnt, dass die Politik uns nicht immer unter General-
verdacht stellt und der Meinung ist, der Frächter ist ein Gauner 
und Betrüger. Ich will eine Wertschätzung für unsere Arbeit, eine 
Behandlung auf Augenhöhe, das Bürokratiemonster muss weg, die 
vielfachen Belastungen durch immer noch mehr und immer noch 
höhere Steuern müssen auf ein vernünftiges Ausmaß reduziert 
werden.
Die ganzen Fahrverbote dank dem Tourismus, für den wir ja auch 
zahlen dürfen, müssen gelockert werden, eine Koordination der 
Baustellen muss her …
Es gibt in meiner Vision vieles, das österreichweit angepackt 
werden muss. Aber nur gemeinsam können wir eine Besserung 
erreichen, daher wäre mir auch ein großes Anliegen, dass alle, 
die mit Transport zu tun haben, ob Frächter oder Spediteur, 
endlich an einem Strang ziehen, um Neues zu bewirken und eine 
Änderung herbeiführen zu können!

Name: Dr. Johann HUBER
Geburtsdatum: 9. Februar 1976
Ort des Firmensitzes: St. Lorenzen im 
Mürztal

● Seit wann in der Transportbranche? 2010
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Die Transportwirtschaft 
ist nicht nur die Lebensader der zuneh-
menden Globalisierung, sondern auch der 
regionalen Wirtschaft. Eine effiziente Transportwirtschaft ist 
unabdingbar mit dem Wirtschaftswachstum und der Entwicklung 
von Regionen verbunden.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Eine leis-
tungsfähige Transportwirtschaft, eine Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit des österreichischen Frächters sowie eine Verbesserung 
des Berufsbildes der Lkw-Fahrer.
● Ihre Vision: Die Füße am Boden, den Kopf über den Wolken und 
das Herz am richtigen Fleck.

Der neu konstituierte Ausschuss
Steckbriefe Ausschussmitglieder
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Name: DI Gerhard SCHAUPERL
Geburtsdatum: 16. März 1964
Ort des Firmensitzes: Feldbach

● Seit wann in der Transportbranche? 1992
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell?  Meines Erachtens stellt 
Transport eine Stütze der Wohlstandsgesell-
schaft dar.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Um faire Rahmenbedingungen sowie entsprechende 
Wertschätzung von Unternehmern zu erwirken.
● Ihre Vision: Emissionsfreier Straßengüterverkehr

Obmann-Stellvertreter
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Name: Dina Stefanie LESJAK, MA
Geburtsdatum: 18. Dezember 1990
Ort des Firmensitzes: Rottenmann

● Seit wann in der Transportbranche? Unser 
Unternehmen ist es bereits seit über 30 Jah-
ren, ich seit 2019.
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Transport ist das Rückgrat 
jeder funktionierenden Wirtschaft. Ohne Trans-
port steht alles. Für uns als Rohstoffunternehmen bedeutet das, 
nicht nur unsere Produkte zum Kunden zu bringen, sondern auch 
die gesamte innerbetriebliche Logistik am Laufen zu halten. Ohne 
Lkw bewegt sich bei uns nichts – im wahrsten Sinn des Wortes.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Mir ist 
wichtig, dass die Themen, die uns täglich beschäftigen, dort 
ankommen, wo Entscheidungen getroffen werden. Ich will mich 
für mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung der Branche einsetzen, 
nicht nur der Unternehmen, sondern auch der Fahrer. Der Beruf 
des Lkw-Fahrers ist nämlich ein verantwortungsvoller, herausfor-
dernder und richtig cooler Job. 
● Ihre Vision: Dass die Transportbranche den Stellenwert 
bekommt, den sie verdient. Dass wir gemeinsam ein starkes 
Netzwerk aufbauen, das sich gegenseitig unterstützt, Erfahrungen 
teilt und gemeinsam an einem Strang zieht. 

Name: KommR Johannes MATZHOLD
Geburtsdatum: 5. März 1963
Ort des Firmensitzes: 
Unterfladnitz

● Seit wann in der Transportbranche? 1988
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Transport ist der 
wichtigste und unverzichtbare Teil einer 
florierenden Wirtschaft. Wenn Transport zum 
Stillstand kommt, steht die Wirtschaft still und die Versorgung 
der Bevölkerung kommt zum Erliegen. Produktionen stagnieren, 
Arbeitsplätze sind gefährdet und Regale sind leer. Daher wird 
Transport als unverzichtbarer Teil in unserer Gesellschaft immer 
seine Berechtigung haben, auch wenn der Großteil der Bevölke-
rung das nicht wahrhaben will und derzeit den Lkw als Feindbild 
sieht. 
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Für ein Ende 
der gelebten Bürokratie und den immer neuen Beschränkungen 
und Verboten sowie die Abschaffung von Doppelbestrafungen und 
Einträgen im Vormerksystem bei Lappalien.
● Ihre Vision: Wertschätzung und Anerkennung sowie Image-
arbeit für das Güterbeförderungsgewerbe und das Schaffen von 
Rahmenbedingungen, damit die jüngere Generation wieder 
Interesse und Chancen hat, um neue Transportunternehmen 
zu gründen und bestehende Unternehmen zu übernehmen und 
fortzuführen.

Name: Georg MAYER
Geburtsdatum: 20. Juli 1957
Ort des Firmensitzes: 
Markt Hartmannsdorf

● Seit wann in der Transportbranche? 1989
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Transport hat aus vielen 
Gründen eine entscheidende Bedeutung. 
Lkw, Bus, Eisenbahn, Schiff und Flugverkehr 
verbinden Menschen, Produkte, und Dienstleistungen. Sie er-
leichtern uns den Weg zur Arbeit, zur Schule, zu Freizeitaktivitä-
ten und transportieren Güter für unseren täglichen Gebrauch für 
ganz Europa und die ganze Welt. Ohne Transport gäbe es keine 
Wirtschaft und damit auch keinen Wohlstand. 
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Überborden-
de Bürokratie aus Brüssel sollten wir auf keinen Fall einfach so 
hinnehmen; willkürliche Fahrverbote dürfen uns nicht behindern; 
unsere Fahrer sind nicht für Ent- und Beladearbeiten zuständig 
(sehr wohl aber für die richtige Beladung und Ladegutsicherung); 
Unterwegskontrollen, sei es aus technischer oder arbeitsrecht-
licher Hinsicht, müssen mit mehr Augenmaß behandelt werden; 
Bearbeitungszeiten und Bürokratie für diverse Genehmigungs-
verfahren müssen effizienter erledigt werden ... Dafür werde ich 
mich einsetzen.
● Ihre Vision: Wir bewegen die Welt – effizient und nachhaltig. 
Der Güterverkehr wird in Zukunft neue Maßstäbe in Umweltbe-
wusstsein und digitaler Logistik setzen.

Name: Katharina Tamara NUSTER, BSC
Geburtsdatum: 15. Mai 1996
Ort des Firmensitzes: 
St. Stefan/Rosental

● Seit wann in der Transportbranche? 
Unser Unternehmen ist seit 1995 in der 
Güterbeförderungsbranche tätig. Ich habe 
seit 2017 die Ehre im eigenen Betrieb und im 
Bereich Logistik zu arbeiten.
● Welche Bedeutung hat für Sie der Transport generell? Der 
Transport ist unumgänglich, vor allem im Frischebereich ist es 
undenkbar, dass der klassische Transport durch andere Möglich-
keiten ersetzt werden kann.
Ohne den Transport und diese Branche, können wir alle nicht 
diesen Luxus leben. 
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Kosten für 
die Transportunternehmer in Österreich so gering wie möglich zu 
halten.
● Ihre Vision: Dass in Zukunft mehr Wertschätzung für die 
Branche und die damit verbundenen Berufe erlangt wird. Die 
Menschen sollen wissen, dass ohne den Transport einfach nichts 
funktioniert.

Name: Horst Stefan ORTHABER
Geburtsdatum: 23. Juli 1977
Ort des Firmensitzes: Graz

● Seit wann in der Transportbranche? Meine 
erste Fahrt als Fahrradbote machte ich 1996.
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Für die Gesellschaft, wie 
wir sie kennen, ist Transport alles. Jedes Ding 
und auch jeder Mensch wird transportiert. 
Transport ist in unserem Alltag – allgegen-
wärtig und unumgänglich.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Faire Bedin-
gungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Scheinselbststän-
digkeit wächst und gedeiht in dieser Branche. Unternehmer ret-
ten sich mit freien Dienstnehmern aus dem Kostendruck. Ich sehe 
es als meine Aufgabe dies in den Ausschuss zu bringen. Zustellung 
kostet, und das sollte nicht auf dem Rücken von „Zustellsolda-
ten“ ausgetragen werden. Dies muss dem Kunden verständlich 
gemacht werden. Keine Zustellkosten gibt es nicht, sollte auch 
aus der Werbung raus.
● Ihre Vision: Transport läuft vollautomatisiert. Keine Menschen 
mehr die Pakete bringen, nur mehr Drohnen oder etwas anderes 
schwirren KI gesteuert unfallfrei herum und stellen uns alles 
punktgenau, pünktlich und mit einem KI gesteuerten Lächeln zu.

Name: Elisabeth PENZ
Geburtsdatum: 6. März 1990
Ort des Firmensitzes: Edelschrott

● Seit wann in der Transportbranche? 2024 
(vorher Familienbetrieb seit 1986)
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Transport bedeutet 
Waren von A nach B zu schaffen, Wirtschaft 
funktioniert nur mit Transport. Das tägliche 
Leben setzt eine funktionierende Transport-
wirtschaft voraus.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Nah- und Fernverkehr im Lebendviehbereich unter-
stützen und das Image der Transportbranche verbessern.
● Ihre Vision: Gern gesehene Lkw auf den Straßen.

Name: Bernhard PIRKER
Geburtsdatum: 24. September 1970
Ort des Firmensitzes: 
Bad Schwanberg

● Seit wann in der Transportbranche? 
Seit 1990.
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Der Transport in all 
seinen Facetten bildet eine Säule für das 
Funktionieren unserer Wirtschaft und somit auch für den Wohl-
stand unserer Gesellschaft.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Für eine 
Stärkung der steirischen Rundholztransporteure.
● Ihre Vision: Dass die Lkw-Fahrer in der Gesellschaft die Aner-
kennung bekommen, die sie verdienen, und  dass die heimischen 
Transportunternehmen als das gesehen werden was sie sind: 
Unverzichtbare Partner für Wirtschaft und Gesellschaft!

Name: Ing. Markus  POTOTSCHNIG
Geburtsdatum: 30. Juli 1973
Ort des Firmensitzes: Feldkirchen 
bei Graz 

● Seit wann in der Transportbranche? 2003 
im Betrieb, Konzession seit 2007.
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Der Versorgungsprofi.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Wie schon immer, gerne für die 
Schulung der Kinder zum Thema „Toter Winkel“ und „Wie gehen 
Kinder mit dem Thema Lkw im Straßenverkehr um“.
● Ihre Vision: Faire Preise für alle heimischen Transporteure.

Steckbriefe Ausschussmitglieder
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Name: René RETTER 
Geburtsdatum: 13. März 1979
Ort des Firmensitzes: Grafendorf

● Seit wann in der Transportbranche? 2000
● Welche Bedeutung hat für Sie der Trans-
port generell? Die Transporteure sichern die 
Lebensqualität der Bevölkerung.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss 
einsetzen? Wichtig ist für mich, dass der   
Beruf Kraftfahrer in das richtige Licht gerückt wird, und dass wir 
faire Transportpreise und des Weiteren passende Löhne erzielen 
können.
● Ihre Vision? Ich würde gerne die Bevölkerung an die Wichtigkeit 
und die Unverzichtbarkeit der Transporteure erinnern, sodass sich 
der Alltag eines Lkw-Fahrers ruhiger gestaltet.

Name: Thomas Anton KNERZL
Geburtsdatum: 23. Mai 1983
Ort des Firmensitzes: Öblarn

● Seit wann in der Transportbranche? Seit 
1982 im Berge und Abschleppdienst tätig. Seit 
2007 den elterlichen Betrieb übernommen.
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell? Die Transportbranche 
bringt, was wir täglich brauchen.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Als Berge- und 
Abschleppunternehmer werde ich mich besonders für die Interes-
sen unserer Sparte einsetzen.
● Ihre Vision: „Wir stehen Menschen in Notlagen zuverlässig zur 
Seite – mit schneller Hilfe, technischem Know-how und einem 
klaren Fokus auf Sicherheit, Service und Fairness. 
Unsere Mission ist es, Mobilität rasch wiederherzustellen und in 
jeder Situation ein vertrauensvoller Partner zu sein.“
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Name: Mag. (FH) Alexandra TRIMMEL
Geburtsdatum: 24. Februar 1974
Ort des Firmensitzes: Graz

● Seit wann in der Transportbranche? 2002
● Welche Bedeutung hat für Sie der 
Transport generell?  Der Güterverkehr stellt 
in Österreich einen sehr großen Wirtschafts-
faktor dar und gehört volkswirtschaftlich zu 
den wichtigsten Branchen Österreichs. 
Die Transportbranche ist unerlässlich und der Hauptgrund für 
unsere gut funktionierende Infrastruktur und somit unseres 
Wohlstandes.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Wenn man 
die wirtschaftliche Bedeutung der Transportbranche mit dessen 
Wertschätzung in der Bevölkerung und in der Politik betrachtet, 
zeigt sich ein großes Ungleichgewicht. Erst eine Steigerung un-
seres „Wertes“ oder ein deutliches Erkennen der Wichtigkeit des 
Transportes, wird unsere Durchsetzungskraft stärken. Dies sehe 
ich als Grundvoraussetzung, um die Interessen unserer Branche 
erfolgreich umsetzen zu können.
● Ihre Vision: Die Kommunikation der hohen Qualität unserer 
Leistung muss unser höchster Anspruch sein, heben wir uns ab 
durch professionelle und hochwertige Dienstleistung, um uns von 
Preisdumpern abzugrenzen. Ich glaube nur gemeinsam sind wir 
stark!

Name: Ing. Kurt WILFINGER
Geburtsdatum: 10. Oktober 1991
Ort des Firmensitzes: Bad Waltersdorf

● Seit wann in der Transportbranche? Ich 
bin in die Transportbranche reingeboren. 
Schon im jungen Alter von 3 Jahren hat mich 
mein Großvater, der unser Familienunterneh-
men 1956 gegründet hat, mit dem Lkw auf 
Tagestouren zur Obstauslieferung mitgenom-
men. Mein Herz schlägt somit schon sehr lange für unsere Bran-
che. Ins Familienunternehmen bin ich 2014, nach Beendigung 
meiner schulischen Ausbildung, eingestiegen. 
● Welche Bedeutung hat für Sie der Transport generell?  Die 
Transportbranche gehört zu unserem gesamtwirtschaftlichen 
Handeln dazu. Transporte sind ebenso wichtig wie jede andere 
Dienstleistung, jedoch muss ich immer wieder feststellen, dass 
wir weit weg sind von einer wertschätzenden Tätigkeit.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? Ich setze 
mich für ein respektvolles, positives Image unserer Branche 
ein. Durch ein positives Image sind wir für junge, engagierte 
Lkw-Faher:innen und Mitarbeiter:innen attraktiv. Mein großes 
Augenmerk liegt bei der Jugend.
● Ihre Vision: Die Wertschöpfung des Transports als Dienstleis-
tung in der Region, für die Region zu realisieren. 

Ihre Fragen an den Ausschuss richten Sie an:  befoerderung.gueter@wkstmk.at

Steckbriefe Ausschussmitglieder

Ausgeschiedene 
Ausschussmitglieder:
	Mag. Nicole Friedmann-Körver
Peter Allmer
Ing. Herbert Brandl
Petra Bucher
Andreas Flori
Gottfried Golob
Thomas Ernst Gruber
Silvia Hruska
Herbert Friedrich Jerich
Christian Kaufmann
Ing. Alexander Krause
Josef Maier
Walter Novak
Hans-Jürgen Resch
Hermine Resch
Franz Schadler
DI Michael Zottler
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Name: Isabella ROHRER MAS, MSc 
Geburtsdatum: 7. Dezember 1980
Ort des Firmensitzes: Niklasdorf

● Seit wann in der Transportbranche? 2008
● Welche Bedeutung hat für Sie der Trans-
port generell? Transporte unterschiedlichs-
ter Art spielen für unsere Gesellschaft eine 
äußerst zentrale Rolle und sind ein wesentli-
cher Bestandteil des Wirtschaftskreislaufs. 
Bedauerlicherweise bleibt die Anerkennung 
derjenigen, die mit ihrem täglichen Einsatz maßgeblich dazu beitra-
gen, nach wie vor unzureichend.
● Wofür werden Sie sich im Ausschuss einsetzen? 
Das Ansehen der Branche, der Lkw und insbesondere der Lkw-Fahrer 
zu verbessern.
● Ihre Vision? Die Anerkennung und das Image der Transportbranche 
in der Gesellschaft insgesamt zu steigern.
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Auf den nächsten Seiten finden Sie den Beschluss inklusive Anhang der Kommission zur Änderung 
des europäischen Abfallverzeichnisses im Hinblick auf Altbatterien und Abfälle aus ihrer Behandlung.
Die diversen Sprachfassungen finden man unter: Waste treatment – Amendment to the European List 
of Waste to address waste batteries and wastes from treating them (https://tinyurl.com/2ac36tz9)
Der Beschluss trat 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft und gilt ab dann 18 Monate 
danach.

Änderung des Europäischen Abfallverzeichnisses 
im Hinblick auf Altbatterien und Abfälle aus ihrer 
Behandlung
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•	 Die Vorschriften des ADR müs-

sen nicht auf gebrauchte Gegen-
stände, Maschinen oder Geräte, 
die in ihrem Inneren möglicher-
weise mit gefährlichen Gütern 
kontaminiert sind, angewendet 
werden, wenn folgende Voraus-
setzungen erfüllt sind:

•	 Die gebrauchten Gegenstän-
de, Maschinen oder Geräte 
werden zur Reparatur, Prü-
fung, Wartung, Entsorgung 
oder zum Recycling befördert.

•	 Es wurden Maßnahmen ge-
troffen, welche sicherstellen, 
dass die Inhalte sicher einge-
schlossen sind und unter nor-
malen Beförderungsbedingun-
gen ein Freiwerden des Inhalts 
verhindert wird.

ADR: Neuerung im Gefahrgutrecht 
Österreich ist der multilateralen Vereinbarung M361 im März 2025 beigetreten. Diese Vereinbarung 
ermöglicht gewisse Erleichterungen bei der Beförderung gefährlicher Güter in gebrauchten Gegen-
ständen, Maschinen oder Geräten.

•	 Gebrauchte Gegenstände, Ma-
schinen oder Geräte, welche im 
Inneren gefährliche Güter der 
Klasse 1 und/oder der Klasse 7 
enthalten, sind von dieser mul-
tilateralen Vereinbarung ausge-
nommen.

•	 Eine Kopie dieser Vereinbarung 
ist in der Beförderungseinheit 
mitzuführen.

 
Diese Erleichterung gilt nur bis zum 
31. Dezember 2026 für Beförde-
rungen in den Hoheitsgebieten der 
ADR-Vertragsparteien, die diese 
Vereinbarung unterzeichnet haben.  
Derzeit (Stand 7. April 2025) haben 
nur Deutschland und Österreich die-
se multilaterale Vereinbarung unter-
schrieben, d.h. die Erleichterung gilt 
derzeit nur in DE und in AT.Fo
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Diese Änderungen wurden mit einem 
Initiativantrag auf den Weg gebracht. 
Die Bestimmungen zu Lenk- und 
Ruhezeiten im Güterkraftverkehr 
sowie zur Verwendung von Fahrten-
schreibern, die unionsweit harmo-
nisiert sind, sind zwar in Österreich 
bereits seit Längerem umgesetzt. 

Änderungen: Kraftfahrgesetz 1967, 
Arbeitszeitgesetz sowie Arbeitsruhegesetz

Die entsprechenden Gesetzestexte 
enthielten jedoch noch nicht die ent-
sprechenden Hinweise auf die aktu-
ellen Fassungen der relevanten EU-
Verordnungen und EU-Richtlinien, 
womit die EU-Vorgaben als formal 
von Österreich noch nicht vollstän-
dig umgesetzt galten. Mit der Novelle 

kann nun ein von der EU-Kommissi-
on eingeleitetes Vertragsverletzungs-
verfahren beendet werden.
Die EU-Bestimmungen, die nun 
auch formal umgesetzt wurden, sol-
len den fairen Wettbewerb auf der 
Straße sicherstellen und Sozialdum-
ping hintanhalten.
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Das rumänische Finanzministerium 
hat vor einiger Zeit das System „RO 
e-Transport“ zur Kontrolle von Wa-
rentransporten eingeführt. 
Es gilt grundsätzlich für alle inter-
nationalen Produktlieferungen im 
Straßenverkehr, mit Fahrzeugen ab 
2,5-Tonnen zugelassenen Gesamtge-
wicht.

Das Transportunternehmen ist wei-
ters verpflichtet, die Übermittlung 
der aktuellen Position des Transport-

Lkw mit einem Gewicht von 7,5 t und mehr (Reisebusse sind 
nicht betroffen) können seit dem 27. Mai 2025 (für voraussicht-
lich 12 bis 18 Monate) die M48 Severn Bridge, die von England 
nach Wales führt, nicht benutzen.  
Routinemäßige Überprüfungen ergaben, dass die Hauptkabel 
der Brücke beschädigt sind. 

Die Umleitung ist ausgeschildert und führt über die 
M4 (Prince of Wales Bridge).

Vereinigtes Königreich: 
Gewichtsbeschränkungen auf der M48 
Severn Bridge – England nach Wales 

Rumänien: RO e-Transport – Einhebung von 
Bußgeldern für die Nichtübermittlung von 
GPS-Koordinaten bis Ende 2025 aufgeschoben

fahrzeugs mittels GPS-Daten sicher-
zustellen. Seit 1. Juli 2024 wurden 
für das rumänische e-Transport Sys-
tem auch Sanktionen in Form von 
Geldstrafen fällig.

Da sich allerdings viele Transport-
unternehmen darüber beschwert 
haben, dass die e-Transport-Anwen-
dung nicht ordnungsgemäß funkti-
oniert, hat der rumänische Verband 
UNTRR die Behörden aufgefordert, 
die Verhängung von Sanktionen 

im Zusammenhang mit der nicht 
erfolgten Übermittlung des UIT-
Codes in der e-Transport-Anwen-
dung und der Übermittlung der Po-
sitionsdaten des Transportfahrzeuges 
aufzuschieben.

Am 24. April 2025 beschloss die ru-
mänische Regierung, die Geldstrafen 
für die Nichtübermittlung von GPS-
Koordinaten im RO e-Transport 
System bis zum 31. Dezember 2025 
aufzuschieben.
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Die Vorbereitungen für das vollelekt-
ronische Carnet laufen in Österreich 
„auf Hochtouren“. Von Seiten der 
EU-Kommission heißt es, dass das 
elektronische Carnet im 1. Quartal 
2026 dem Papiercarnet gleichgestellt 
werden, also den gleichen rechtlichen 
Status erlangen soll wie das Papierdo-
kument.

Dank der guten und intensiven Zu-
sammenarbeit zwischen dem Bun-
desministerium für Finanzen (BMF), 
dem Zollamt Österreich (ZAO), der 
Alliance of Swiss Chambers of Com-
merce in der Schweiz, der Deutschen 
Industrie- und Handelskammer in 
Deutschland (DIHK) und der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKO) 
konnte der Testbetrieb für das digita-
le Carnet nun offiziell für Carnets in 
Richtung Schweiz gestartet werden.

Um das elektronische Carnet ATA 
nutzen zu können, müssen Sie zu Be-
ginn die „ICC APP“ auf ein mobiles 
Endgerät laden (Die „ATA Carnet“ 
App für Android und iOS finden Sie 
in den jeweiligen App Stores).

3 Zollstellen an der Schweizer Grenze 
nehmen an dem Testbetrieb für das 
elektronische Carnet teil. 
Die entsprechenden Zollstellen sind 
Lustenau, Höchst und St. Margre-
then, bei denen während der norma-
len Öffnungszeiten – 
Zollstelle Lustenau:
Mo – Fr v. 07:30 – 15:30 Uhr, 
Zollstelle Höchst:
Mo – Fr v. 07:30 – 16:00 Uhr, 
Zollstelle St. Margrethen:
Mo – Fr v. 07:30 – 17:30 Uhr – 

die elektronische Abwicklung erfol-
gen kann.

Um einen reibungslosen Ablauf zu 
ermöglichen, wird ersucht, die jewei-
lige Ankunft des elektronischen Car-
net ATA unter Verwendung nachfol-
gender Mailadressen entsprechend 
vorher zu avisieren. 

Lustenau:
post.za9-ate@bmf.gv.at; 
post.za9-atl@bmf.gv.at; 
post.zawest@bmf.gv.at 

Höchst/St.Margrethen:
post.za9-atf@bmf.gv.at; 
post.zawest@bmf.gv.at 

Für alle Carnets, die die Schweiz als 
Zielland haben (und bis jetzt leider 
nur die Schweiz), besteht nun also 
die Möglichkeit, ZUSÄTZLICH 
ZUM PAPIERCARNET!!!, auch das 
elektronische Carnet abwickeln zu 
können. Sollte in der Zollstelle, in 
der das Papiercarnet eröffnet wird, 
kein Zöllner anwesend sein, der auf 
das neue ECarnet geschult ist, ist dies 
kein Problem, da zur Zeit eine elekt-
ronische Aus- und Einfuhr auch ohne 
elektronische Eröffnung möglich ist.
Auch der deutsche Zoll ist in den 
Testbetrieb involviert. Es besteht für 
die Carnetinhaber also auch die Mög-
lichkeit die Aus- oder Wiedereinfuhr 
aus bzw. in die EU an einer deut-
schen Grenzzollstelle zur Schweiz 
durchzuführen. Hier sind aber noch 
nicht alle Zollstellen zu 100% inte-
griert, es könnte also passieren, dass 
das elektronische Carnet nicht bei al-
len deutschen Zollstellen abgewickelt 
werden kann.

WICHTIG: Das Papiercarnet MUSS 
weiterhin eröffnet und ordnungsge-
mäß abgewickelt werden!!! Die elek-
tronische Variante dient lediglich als 
Übung für die Carnetinhaber und 
die Zöllner, damit dann mit dem offi-
ziellen Start der Umstieg leichter fällt! 
Sollte das elektronische Carnet nicht 
abgewickelt werden, ist dies kein Pro-
blem, das Papiercarnet MUSS hinge-
gen abgewickelt werden!

Die Zollbeamten sind dankbar für 
jedes Testcarnet, damit wird der Um-
gang mit der Software verbessert und 
der offizielle Umstieg klappt dann für 
alle besser.

Das Wichtigste noch einmal 
kurz zusammengefasst:

•	 Das elektronische Carnet kann 
zum jetzigen Standpunkt nur zu 
Übungszwecken verwendet wer-
den!

•	 Das Papiercarnet muss in allen 
Fällen ordnungsgemäß abgewi-
ckelt werden.

•	 Es ist nur für Carnets mit dem 
Zielland Schweiz möglich (mit 
Voravisierung).

•	 Sollte eine Eröffnung des elektro-
nischen Carnets bei der Zollstelle, 
bei der das Papiercarnet eröffnet 
wird, nicht möglich sein, kön-
nen trotzdem an der Grenze die 
Ein- und Ausfuhr zusätzlich zum 
Papiercarnet abgewickelt werden.

Der nun gestartete Testbetrieb bietet 
allen Teilnehmern die einmalige Situ-
ation, das elektronische Carnet ohne 
Stress testen zu können. Sollte eine 

Aus- oder Einfuhr elektronisch nicht 
funktionieren, ist es kein Problem, 
da das Papiercarnet das verbindliche 
Dokument ist und dies abgefertigt 
werden muss.

Österreich ist innerhalb der Carnet-
gruppe von über 80 Staaten eines der 

Seit März 2025 gilt die neue Rege-
lung, nach der nur noch Fahrzeuge 
über 3,5 Tonnen, die für Lieferzwe-
cke bestimmt sind, die Prístavný-
Brücke (die Autobahnumgehung D1 
durch Bratislava) passieren dürfen. 

Der Transitverkehr wird von der D2 
(Pečňa – Petržalka) auf die D4 um-

Schweiz: Elektronisches Carnet – Testbetrieb 
für Carnets mit dem Zielland Schweiz gestartet

ersten Länder (gemeinsam mit der 
Schweiz und Deutschland), das zu-
sammen mit ihrer Zollbehörde einen 
regelmäßigen Testbetrieb im Bereich 
E-Carnet ermöglichen konnte.

Weitere Informationen rund um das 
Carnet ATA finden Sie unter: 	

https://www.wko.at/aussenwirt-
schaft/carnet-ata

Haben Sie Carnet ATA für die 
Schweiz und wollen Sie das elektro-
nische Carnet testen, wenden Sie sich 
bitte an Ihre zuständige (carnetaus-
stellende) Landeskammer.

Slowakei: Umleitung des Transitgüterverkehrs 
von der Prístavný-Brücke

geleitet, von wo aus die Fahrzeuge 
über die neu eröffnete Verzweigung 
am Knotenpunkt D1/D4 auf die D1 
gelangen.
Obwohl die neue Route die Maut-
gebühren leicht erhöhen kann, ist sie 
aufgrund der Zeitersparnis durch die 
geringeren Verkehrsstaus eine emp-
fehlenswerte Wahl.

Bei Verstößen gegen das Durchfahrts-
verbot kann der Fahrer in einem 
Schnellverfahren mit einem Bußgeld 
von bis zu 1.000 Euro und in einem 
Verwaltungsstrafverfahren mit bis zu 
1.500 Euro belegt werden.

Mehr Infos finden Sie unter:
https://tinyurl.com/37evmcfr
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WIFO Konjunkturtest Güterbeförderung April 2025
Die Befragung des WIFO Konjunk-
turtests für Güterbeförderungsunter-
nehmen fand im April 2025 statt und 
es haben insgesamt 77 Unternehmen 
aus dem Güterbeförderungsgewerbe 
teilgenommen.
In der Güterbeförderung werden 
Geschäftslage, Nachfrage und Be-
schäftigung sowohl in Vergangen-
heitsbetrachtung als auch Zukunft-
seinschätzung weiterhin deutlich 
negativ gesehen. Die Branche rechnet 
mit einem stärkeren Preisanstieg als 
zuletzt. 5 von 10 Befragten bezeich-
nen den derzeitigen Auftragsbestand 

als ausreichend – dieser Wert ist seit 
der letzten Umfrage im Jänner noch-
mal zurückgegangen. Unzureichende 
Nachfrage bleibt weiterhin der mit 
Abstand wichtigste Grund als Behin-
derung ihrer Geschäftstätigkeit (bei 
4 von 10 Befragten), obwohl auch 
Mangel an Arbeitskräften wichtiger 
geworden ist und fast 3 von 10 Be-
fragten davon betroffen sind. 
 
Auffallende Parameter im Detail:
•	 Die Geschäftslage in den kom-

menden 6 Monaten ist im-
mer noch negativ, hat sich mit          

minus  5,7 Punkten im Vergleich 
zu Jänner 2025 mit minus 23,3 
Punkte allerdings etwas verbessert.

•	 Der Auftragsbestand zur Zeit ist 
von 61,5 auf 54,3 zurückgegan-
gen.

•	 Die Preiserwartung ist von 24,6 
Punkte (Jänner 2025) auf 29,6 
Punkte gestiegen.

•	 Als primäre Produktionsbehin-
derungen wurde von 40 % un-
zureichende Nachfrage und von 
28,6 % ein Mangel an Arbeits-
kräften genannt. Bei 28 % gab es 
keine Behinderungen.
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

WKÖ-Güterbeförderung: Regierungs-
programm birgt wichtige erste Schritte 
für unsere Branche
OTS, 3. März 2025


WKÖ-Fischer: Güterbeförderung braucht 
Entlastung beim Dieselpreis, um weiter 
zu überleben
OTS, 21. Februar 2025

https://www.facebook.com/austrotrucker

Werde Teil unserer 
Facebook-Community

Gerne veröffentlichen wir auch deine Story auf unserer 
„austrotrucker-Seite“. Schicke uns deinen Beitrag per Mail an: 
gueterbefoerderung@wkstmk.at

Boxen stopp
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Das bedeutet, dass Sie als Unternehme-
rin oder Unternehmer bares Geld sparen 
– auch, wenn Sie Ihren neuen Transpor-
ter jetzt schon vorbestellen. Im Autohaus 
Sapper in Zeltweg und Niederwölz ste-

Der vollelektrische Toyota Proace Max
Erster großer Toyota Transporter in Europa auch 
als batterieelektrische Variante

Jetzt bestellen
und NoVA sparen!
Gewerbekundinnen und -kunden aufgepasst: Ab 1. Juli 2025 fällt die NoVA auf alle Nutzfahrzeug-Modelle 
von Toyota und Fiat. 

Fiat Ducato im Modelljahr 2025 jetzt bestellbar: 
Neue Ausstattungsvariante Easy Pro.
Zwei neue Basisversionen zu besonders attrakti-
ven Preisen erweitern die Modellpalette des viel-
seitigen Großraumtransporters. Neue optionale 
Bereifung verbessert Effizienzklasse.

hen Ihnen dafür zwei starke Modelle zur 
Auswahl: der bewährte Fiat Ducato und 
der neue Toyota Proace Max. 
Beide überzeugen mit bis zu 17 m³ La-
deraum, hoher Zuladung und flexibler 

Ausstattung. Der Fiat Ducato punktet 
mit langjähriger Erfahrung, kräftigen 
Dieselmotoren (bis 180 PS) und einer 
elektrischen Variante mit bis zu 370 km 
Reichweite. 

Der neue Toyota Proace Max basiert 
auf derselben Plattform und ergänzt 
diese mit Toyota Relax Garantie von 
bis zu zehn Jahren und gewohntem 
Toyota-Service.

Der Fiat Doblò und der Toyota Proace 
Max sprechen dieselbe Sprache: Effizi-
enz, Vielseitigkeit und moderne Tech-
nik für Profis, die wissen, was zählt. 
Beide Modelle bieten clevere La-
delösungen, durchdachte Innenräu-
me und modernste Assistenzsyste-
me, die den Arbeitsalltag spürbar 
erleichtern. Ob enge Stadtstraßen 
mit dem wendigen Doblò oder gro-
ße Transporte mit dem kraftvollen 
Proace Max – Sie profitieren in jedem 
Fall von komfortablem Fahrverhal-
ten, wirtschaftlichem Betrieb und ei-
ner Ausstattung, die Maßstäbe setzt. 
Dank der Wahl zwischen Diesel- und 
Elektroantrieb sind Sie zudem bes-

tens für jede Umweltzone gerüstet. 
Beide Fahrzeuge sind Teil einer starken 
Gruppe und stehen für Zuverlässigkeit, 
Flexibilität und höchste Praxistauglich-
keit. Egal ob Einzelunternehmer oder 
Fuhrparkleiter – mit dem Fiat Doblò 
und dem Toyota Proace Max investieren 
Sie in Fahrzeuge, die mitdenken, mitar-
beiten und mitwachsen.

Die gesamte Toyota-Fahrzeugpalette 
inklusive der Plug-in-Hybrid-Modelle 
sind im Autohaus Sapper auch zu spe-
ziellen Konditionen für Flotten-Kunden 
zu erwerben.

Nutzen Sie diese einmalige Gelegen-
heit, um in Ihre erfolgreiche wirtschaft-
liche Zukunft zu investieren. Kommen 
Sie zu Autohaus Sapper und finden 
Sie Ihren perfekten Partner für den Ar-
beitsalltag – das Sapper-Team berät Sie 
gern!
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Toyota Proace Max: Das ist die Zukunft des Wirtschaftens!
Fiat Ducato: Der Vielseitige – auch als E-Variante!
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Kontakt: 
Dr. Tropper Cargo Services GmbH 
Hirnsdorf 108, 8221 Feistritztal 
www.cargoservices.at 
Mail: peter@cargoservices.at

Dr. Peter Tropper

Kabotage, ein unlösbarer 
Dauerbrenner? 

Blick nach Brüssel: 
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Kaum ein Thema erhitzt die 
Transporteursgemüter so 
dermaßen wie jenes der „Ka-
botage“, also des nationalen 
Gütertransportes (Be- und 
Entladung) durch ausländische 
EU-Mitbewerber. Die einen se-
hen darin die Möglichkeit ihren 
Fuhrpark effizient zu betreiben 
und Leerkilometer zu vermei-
den, andere bewerten dies als 
(meist) illegales Eindringen in 
einen nationalen Transport-
markt und versuchen händerin-
gend besonderen Auswüchsen 
Einhalt zu gebieten. Auch die 
Wirtschaftskammer Steiermark, 
allen voran die Fachgruppe für 
das Güterbeförderungsgewer-
be, wird nicht müde, diesem 
Thema bei gemeldeten Ver-
dachtsfällen nachzugehen.  

Regeln klar, Auslegung nicht.
An dieser Stelle möchte ich voraus-
schicken, dass wohl den allermeis-
ten Leserinnen und Lesern der stei-
rischen Frächterzeitung die Regeln 
zur Kabotage grundsätzlich klar sind, 
so dass diese hier nicht weiter erör-
tert werden müssen. Jedoch hat die 
Diskussion auf europäischer Ebene 
sehr schnell gezeigt, dass es etliche 
Anwendungsbeispiele und -fälle gibt, 
bei denen die sonst so klaren Regeln 

in der Auslegung nicht mehr ganz so 
eindeutig erscheinen. Deshalb hat 
die Europäische Kommission bereits 
vor geraumer Zeit einen öffentlichen 
Fragen-und-Antworten-Katalog on-
line gestellt, der zumindest eine „of-
fizielle“ Interpretationshilfe für be-
stimmte Anwendungsfälle darstellt.1  
Nachfolgend möchte ich daher drei 
thematische Dauerbrenner in diesem 
Zusammenhang gerne schildern.

Fragestellung 1: Sind bei 
einer Kabotage mehrere 
Be- und Entladeorte möglich?

Grundsätzlich besagt die dazugehö-
rige EU-Verordnung, dass Kabotage 
nur im Anschluss an eine grenzüber-
schreitende Güterbeförderung (nach 
Entladung dieser Güter) im Ausmaß 
von 3 Fahrten durchgeführt werden 
darf (bzw. 1 Fahrt, wenn unbeladen 
in ein Land gefahren wird). In der 
Auslegung jedoch immer unklar war 
der Umstand, ob mit diesen 3 Fahr-
ten auch 3 Be- und Entladeorte ge-
meint sind oder dies doch mehrere 
zusammengefasst sein könnten. Hier-
zu äußert sich die EU-Kommission 
eindeutig, nämlich: „Eine Kabotage 
kann grundsätzlich mehrere Belade-
orte, mehrere Entladeorte oder sogar 
mehrere Be- und Entladeorte um-
fassen.“ Was jetzt wie ein Freibrief 
für EU-ausländische Transportun-
ternehmen klingt, kann jedoch von 
den jeweiligen Mitgliedstaaten auch 
entsprechend eingeschränkt werden. 
Denn so hält die EU-Kommission 
ebenfalls ergänzend fest: „Die Zahl 
der Be- und/oder Entladeorte im 

Rahmen einer Kabotage kann je-
doch von den Mitgliedstaaten be-
grenzt werden, indem Beförderungen 
mit mehreren Beladeorten und mit 
mehreren Entladeorten ausgeschlos-
sen werden, um die Einhaltung der 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1072/2009 für Kabotage geltenden 
zeitlichen und zahlenmäßigen Be-
schränkungen der Beförderungen si-
cherzustellen.“
Auch Österreich könnte daher bei 
diesem seit Jahren strittigen Thema 
aktiv werden und zum Beispiel dies-
bezüglich klarere nationale Regeln 
definieren. 

Fragestellung 2: Handelt es 
sich bei der Beförderung von 
leeren Containern, Paletten 
oder Verpackungen um eine 
Kabotage?

Auch hier ist zunächst unklar, ob es 
sich bei dieser Form des Transports 
überhaupt um einen Gütertransport 
handelt, da ja nur Lademittel bzw. 
Ladehilfsmittel transportiert werden. 
Die EU-Kommission beantwortet 
diese Fragestellung salomonisch.
Bejahend, wenn: „Werden leere Con-
tainer, Paletten oder Verpackungen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1072/2009 im Rahmen eines Beför-
derungsvertrags (z. B. Frachtbrief ) 
vorübergehend in einem Aufnahme-
mitgliedstaat befördert, so sollte die 
Beförderung als Kabotage betrachtet 
werden, denn in diesen Fällen ist die 
Beförderung der leeren Container, 
Paletten oder Verpackungen entwe-
der Gegenstand oder Bestandteil des 
Beförderungsvertrags.“ 
Verneinend, wenn: Werden lee-
re Container, Paletten oder Verpa-

HINWEIS: 
Der gesamte Fragenkatalog 
(Fragen & Antworten) der 
EU-Kommission kann unter die-
sem Link abgerufen werden: 
https://transport.ec.europa.
eu/transport-modes/road/mo-
bility-package-i/market-rules/
rules-cabotage-applicable-
21-february-2022_de
oder: 
https://tinyurl.com/2nr649y4

ckungen nicht im Rahmen eines 
Frachtbriefs befördert, sollte die 
Beförderung grundsätzlich nicht als 
gewerblicher Güterkraftverkehr an-
gesehen werden. […] Folglich sollte 
die Beförderung von im Eigentum 
des Verkehrsunternehmers befindli-
chen leeren Behältern, Paletten oder 
Verpackungen, die nicht im Rahmen 
eines Frachtbriefs oder sonstigen Be-
förderungsvertrags erfolgt, nicht als 
Kabotage betrachtet werden.
Letzteres gilt wohl nur dann, wenn 
der Transport als „Leerfahrt“ klassifi-
ziert werden kann und kein Beförde-
rungsauftrag dahintersteht. 

Fragestellung 3: Gelten die 
Kabotagevorschriften für Be-
förderungen im kombinierten 
Verkehr?

Ein besonderer Dauerbrenner sind 
vermeintliche Kabotagefahrten im 
Vor- bzw. Nachlauf zum kombinier-
ten Verkehr bzw. den dazugehörigen 
Terminals und/oder Häfen. Grund-
sätzlich sind diese von den Kabotage-
bestimmungen ausgenommen, aber:
„Wenn es notwendig ist, einen Miss-
brauch von Artikel 4 der Richtlinie 
92/106/EWG des Rates über den 
kombinierten Verkehr – durch das 
Angebot von unbegrenzten und un-
unterbrochenen Zu- und Ablaufver-
kehren auf der Straße innerhalb ei-
nes Mitgliedstaates – zu verhindern, 
können die Mitgliedstaaten nach 
Unterrichtung der Kommission die 
Kabotagevorschriften auf Zu- und 
Ablaufverkehre auf der Straße im 
Rahmen des kombinierten Verkehrs 
im Sinne der Richtlinie 92/106/
EWG anwenden, sofern diese nicht 
grenzüberschreitend sind.“

Persönliches Fazit
Auch wenn die effektive Kontrolle der 
„Kabotage“ nach wie vor an unklaren 
Regelungen und anderen Problemen 
scheitert, gibt die EU-Kommission 
zumindest den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeiten bei gewissen Vorga-
ben entsprechend einzuschreiten 
und Klarheit zu schaffen. Im Sinne 
der österreichischen Transporteure 
und Kleintransporteure, die hier seit 
Jahren die Politik um Unterstützung 
nahezu anflehen, wäre es ein positives 
Zeichen der neuen Bundesregierung 
und auch des zuständigen Verkehrs-
ministers hier einmal das Heft in die 
Hand zu nehmen und zumindest in 
den möglichen Teilbereichen mehr 
Klarheit zu schaffen und so auch den 
Kontrollorganen entsprechende Un-
terstützung in der Ausübung ihrer 
Tätigkeiten zukommen zu lassen.

1 EU-Kommission: „Ab dem 21. Februar 2022 geltende Kabotagevorschriften“, https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/
mobility-package-i/market-rules/rules-cabotage-applicable-21-february-2022_de, Zugriff am 20.05.2025
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Stellen Sie sich vor, der Motor des 
Güterverkehrs stünde still. Was wäre 
die unmittelbare Folge für unsere 
moderne Gesellschaft? Leere Regale 
in den Supermärkten, Müllberge 
auf den Straßen, keine Baustoffe 
und Rohstoffe für die Wirtschaft 
und produzierte Waren, die un-
verkäuflich in den Betrieben la-
gern. Dieses Szenario verdeutlicht 
eindringlich: Der Lkw ist weit mehr 
als nur ein Transportmittel; er ist das 
unverzichtbare Rückgrat, das unse-
re Welt am Laufen hält und die Basis 
für das tägliche Leben und die Wirt-
schaft bildet.

Die Bedeutung der Lkw-Branche 
lässt sich kaum überschätzen. Täg-
lich erhält jeder Österreicher laut 
Statistik Austria durchschnittlich 
unvorstellbare 70 kg an Produk-
ten des täglichen Bedarfs. Ein er-
heblicher Teil unserer monatlichen 
Kosten entfällt auf Lebensmittel 
und alkoholfreie Getränke – Be-
reiche, die direkt von der pünktli-
chen und zuverlässigen Belieferung 
durch Lkw abhängen. Die Trans-
porteure übernehmen dabei nicht 
nur die Versorgung, sondern auch 
die ebenso wichtige Entsorgung. 
Allein in Österreich werden täglich 
100.000 volle Lkw-Ladungen Müll 
transportiert. Ob Bauwirtschaft, 
Supermarktlogistik oder die Bereit-
stellung von Rohstoffen – ohne Lkw 
wäre die Kette unterbrochen. Die 
Bauwirtschaft beispielsweise könnte 
ohne Lkw gar nicht funktionieren, 

Handel, Entsorgung und das tägli-
che Leben miteinander verbindet. 
Eine moderne Gesellschaft, wie 
wir sie kennen, die auf kontinu-
ierliche Versorgung, reibungslose 
Entsorgung und wirtschaftlichen 
Austausch angewiesen ist, kann 
ohne den Lkw schlichtweg nicht 
funktionieren. Die Transporteu-
re und ihre Fahrerinnen und Fahrer 
sind somit die unbesungenen Helden 
des Alltags, die dafür sorgen, dass un-
sere Regale voll sind, die Wirtschaft 
brummt und unsere Umwelt sauber 
bleibt – ein Fundament, das wir uns 
jeden Tag aufs Neue bewusst machen 
sollten.

•  Von Dr. Christian Spendel
    LogCOM-Präsident

LKW FRIENDS on the Road  
Um all das in den Vordergrund zu 
rücken, braucht es eine starke Mar-
ke wie FRIENDS on the Road. Un-
ser positiver Bekanntheitsgrad in der 
Öffentlichkeit ist in den letzten 30 
Jahren stark gewachsen. Das funktio-
niert nur, wenn die Mitglieder hinter 
dem Verein stehen und ihre Leistun-
gen mit Stolz und Überzeugung nach 
außen tragen.

FRIENDS on the Road ist mehr als 
ein gelbes Pickerl. Werden auch Sie 
Mitglied und unterstützen sie damit 
eine Bewegung die täglich bringt, was 
wir alle brauchen. 

da selbst der Rohbau eines Einfami-
lienhauses rund 250 Tonnen wiegt 
und das gesamte Baumaterial zur 
Baustelle gebracht werden muss.

Der Lkw-Transport wird treffend 
mit dem Blutkreislauf im mensch-
lichen Körper verglichen. Er trans-
portiert die Waren, vergleichbar mit 
den Nährstoffen im Blut, bis in die 
entlegensten Winkel des Landes. Er 
ist auch dafür zuständig, abzutrans-
portieren, was nicht mehr gebraucht 
wird, wie beispielsweise Bauschutt 
von Baustellen. Selbst die Milch, die 
gerade noch in der Kuh war, ist we-
nige Stunden später dank Lkw in der 
Filiale verfügbar. Die Flexibilität des 
Lkw ermöglicht die „letzte Meile“ der 
Zustellung – dort, wo andere Ver-
kehrsträger an ihre Grenzen stoßen.
 
Gerade in urbanen Gebieten spielt 
die City Logistik eine lebenswichti-
ge Rolle. Hier geht es nicht um große 
Mengen, sondern um die Zustellung 
unzähliger kleinerer Pakete und Gü-
ter – von Getränken und Büchern 
über Zeitschriften und Autoersatztei-
le bis hin zu Tierproben für Labore 
oder Nachtexpress-Lieferungen. Die 
Versorgung von Innenstädten, Ge-
schäften, Privatpersonen und Firmen 
mit allem, was benötigt wird, ist ein 
logistisches Meisterwerk, das ohne 
den Lkw und die dahinterstehenden 
Fahrerinnen und Fahrer unmöglich 
wäre. Selbst die Müllabfuhr in Städ-
ten ist oft Millimeterarbeit und er-
fordert höchste Konzentration und 
eingespielte Teams.

Hinter dieser Leistung steht eine 
ganze Branche mit erheblicher wirt-
schaftlicher Bedeutung. In Öster-
reich leben mehr als 200.000 Men-
schen von der Transportwirtschaft. 
Die Sparten Transport und Verkehr 
erzielen jährlich fast 50 Milliarden 
Euro an Erlösen. Dies unterstreicht 
den Stellenwert des Sektors als be-
deutender Wirtschaftsfaktor.

Die Arbeit im Lkw-Transport erfor-
dert zudem hohe Professionalität, 
ständige Weiterbildung und den 
Umgang mit modernster Technik. 
Lkw-Fahrer gelten aufgrund ihrer 
umfassenden Ausbildung und Fahr-
praxis als die bestausgebildeten 
Straßenbenutzer. Sie tragen eine im-
mense Verantwortung, wenn sie mit 
tonnenschwerer Last unterwegs sind, 
sei es beim Sichern der Ladung oder 
beim Bewegen eines 40-Tonnen-
Zugs.

Auch wenn Lkw-Transport oft mit 
Umweltbelastungen assoziiert wird, 
zeigen wir, dass durch moderne Tech-
nologien wie die Euro 6 Norm, leis-
tungsfähige Katalysatoren und Par-
tikelfilter die Emissionen von CO2, 
Stickoxiden und Feinstaub drastisch 
reduziert wurden. Aktuelle Modelle 
sind laut Experten der TU Graz in 
fast allen Fahrsituationen viel, viel 
umweltfreundlicher als frühere Ge-
nerationen.

Der Lkw ist nicht einfach nur ein 
großes Fahrzeug auf der Straße. Er ist 
das essenzielle Glied, das Produktion, 

Das Rückgrat der modernen Gesellschaft: 
Warum ohne LKW nichts geht! 

Hier geht es zum Beitrittsformular: 
https://tinyurl.com/4z4755kt
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Aktuelle VPI- und In-
flationsentwicklung 
in Österreich
Die aktuelle Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex sowie der 
Inflation finden Sie unter 
www.dietransporteure.at

Entwicklung Diesel-
preis und Transport-
kostenindex: 

Die aktuelle Entwicklung zum 
Dieselpreis und Transportkosten-
index ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar

Entwicklung Diesel-
preis und Transport-
kostenindex für das 
Kleintransportgewerbe
Die aktuelle Entwicklung zum Die-
selpreis und Transportkostenindex 
ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar

Die Mitglieder der Wirtschaftskam-
merorganisation haben Zugang zu 
umfangreichen branchenspezifischen 
Informationen und zahlreichen Ser-
vices. Damit diese noch einfacher, 
sicherer und schneller im beruflichen 
Alltag genutzt werden können, steht 
die WKO-Benutzerverwaltung mit 
vielen hilfreichen Funktionen zur 
Verfügung:

•	 Es kann sich jede Person ein per-
sönliches WKO-Benutzerkonto 
anlegen, in dem Daten aktuali-
siert und Passwortänderungen 
durchgeführt werden können. 

•	 Das eigene Benutzerkonto kann 
mit einem oder mehreren WKO-
Mitgliedschaften verknüpft wer-
den. In Folge kann eine Vielzahl 
an WKO-Services in Anspruch 
genommen werden. Darunter 
zählen der Zugang zu Fachinfor-
mationen auf WKO.at, die Bear-
beitung der Unternehmensdaten 
im Firmen A–Z oder die Nut-
zung des Vorteilsclubs der Jun-
gen Wirtschaft. All diese Services 
können mit nur einem einzigen 
WKO-Benutzerkonto abgerufen 
werden. Auch für Mitglieder, die 
Unternehmen in mehreren Bran-
chen und Bundesländern haben, 
reicht ein persönliches WKO-Be-
nutzerkonto.

WKO-Benutzerverwaltung
•	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

können schnell und einfach zur 
Nutzung von WKO-Services be-
rechtigt werden.

•	 Der Einstieg in die WKO-Be-
nutzerverwaltung ist auch mit 
Bürgerkarte oder Handysignatur 
möglich.

•	 Durch einen Nachweis der 
Identität kann das persönliche 
WKO-Benutzerkonto aufgewer-
tet werden, um auf exklusive 
Dienstleistungen der WKO zu-
greifen zu können.

•	 Sicherheit hat für die WKO 
höchste Priorität. Aus diesem 

Grund ist die WKO-Benutzer-
verwaltung mit einem umfangrei-
chen Sicherheitssystem versehen, 
das höchstmöglichen Schutz und 
eine sichere Datenübertragung 
bietet.

Sie haben noch Fragen?

Unsere kostenlose WKO-Serviceline 
unterstützt Sie gerne unter der Num-
mer 0800 221 221 (Mo.–Fr. 8–20 
Uhr, Sa. 8–12 Uhr). 
Sie können auch eine E-Mail an 
benutzerverwaltung@wko.at 
schicken.

0316
601
601

WKO
Service
Nummer
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Fiat Ducato JTD 140 Koffer mit hydr. LBW (140 
PS, EURO 6), 4200x2100x2200, ca. 950 kg Nutzlast! 
Klima, Bluetooth, Tempomat etc. Bj 2020 - 65.000 km
Ford Transit 170EL350 Kipper (170 PS, EURO 6), 
3200x2000x350, Klima, Anhängevorrichtung 3,5 to  
etc., EZ 04/2021, km 69.000
Ford Transit 160FT350 Koffer mit hydr. La-
debordwand (160 PS, EURO 6) Frontantrieb, 
4400x2100x2250, ca. 950 kg Nutzlast, Klima etc., Bj 
2021 - 74.000 km 
Ford Transit 130FT350 Koffer mit hydr. La-
debordwand (130 PS, EURO 6) Frontantrieb, 
4250x2100x2200, ca. 900 kg Nutzlast, Klima etc., Bj 
2019 - 87.000 km 
Ford Transit 130EL350 Koffer mit hydr. Ladebord-
wand (130 PS EURO 6) Zwillingsbereifung, Heck-
antrieb 4250x2100x2200, ca. 800 kg Nutzlast, Klima 
etc., Mod. 2018, 115.000 km 
Ford Transit 130FT350 Koffer (130 PS, EURO 6) 
Frontantrieb, 4250x2100x2200, ca. 900 kg Nutzlast, 
Klima etc., Bj 2018, 94.000 km 
Ford Transit 130EL350 Doppelkabine Kipper (130 
PS, EURO 6), ca. 2500x2000x350, Aufsatzbordwän-
de, große Werkzeugbox, Klima, Anhängevorrichtung 
bis 3,5 t etc., EZ 2017, km 65.000

Gebrauchte Klein-
transporter zu 
Top-Preisen!

Wir besorgen Ihnen gerne Ihren Spezialtransporter auf Wunsch!

Ford Transit 170EL350 Doka-Kasten L3H2, 5-8 Sitzplätze! 
Klima, AHV etc., Bj. 2017, km ca. 199.000
Iveco 35S14 Koffer (136 PS, EURO 6) 3600x2300x2300, 
Nutzlast ca. 1000 kg, Klima, Rückfahrkamera, Schwebesitz etc., 
Bj. 2018, 74.000 km
Renault Master 2.3 DCi 130 Koffer, (131 PS, EURO6) Zwil-
lingsbereifung, Heckantrieb, 4100x2120x2200, Klima etc., 
Bj. 2018, 54.000 km - servicegepflegt
Renault Master 2.3 DCi 130 HD-Kasten L3H2, (131 PS, 
EURO6), 3750x1750x1900 + ca. 60cm über Dach innen, 
Klima etc., Bj. 2019, 185.000 km - servicegepflegt
VW Amarok 3.0 V6 TDI Pickup Doka, Hartop mit Dachträ-
ger, Automatikgetriebe, Anhängevorrichtung, Alufelgen etc., 
Bj. 2017, km 210.000
Yamaha Wolverine 700 Allrad Geländebuggy - Jägerfahr-
zeug, Sidebyside Quad, Vollkabine mit Heizung, Seilwinde, 
Ladefläche, AHV, Schneeraupenantrieben etc., Bj. 2017 – erst 
6.800 km
Oldtimer - Land Rover Defender 109 Pickup Serie 2 – kur-
ze Kabine/lange Pritsche, Bj. 1966 – restauriert, neu überprüft 
– voll einsatzbereit – Lkw typisiert – voll abschreibbar! 
Shibaura CM314 – Universalfahrzeug mit Frontmulchmäher 
150cm und Schneeschild 160cm, Kehrbürste 150cm, Fronthy-
draulik, Allradantrieb, Dieselmotor 31 PS, Kabine mit Heizung, 
etc., Bj. 2013, ca. 3.400 Bh 
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TRANSPORTEURE A–Z: Melden auch Sie sich an!

•	 Das Transporteure A–Z ist eine 
Abwandlung des WKO Firmen 
A–Z und erlaubt eine gezielte Su-
che nach Transportunternehmen 
nach bestimmten Suchkriterien.

•	 NEU ist, dass wir im Rahmen 
dieses Verzeichnisses auch die 
Möglichkeit geschaffen haben, 

Der Fachverband Güterbeförderung hat sein „Transporteure A–Z“ (das Branchenverzeichnis der 
österreichischen Transporteure und Kleintransporteure), mithilfe der WKO-Inhouse, einem grund-
legenden Relaunch unterzogen:

nach dem „KT-Gütesiegel“ als 
auch einer „Friends on the road“-
Mitgliedschaft (wird derzeit lau-
fend eingepflegt und aktualisiert) 
bei Unternehmen als „Zertifikat“ 
zu suchen. 

•	 Nutzen Sie die Möglichkeit auch 
Ihre Firma im Transporteure A–Z 
zu präsentieren. Hierzu klicken 

Sie bitte auf „Meine Unterneh-
mensdaten bearbeiten“ (rechts 
oben − Anmeldung mittels WKO-
Benutzername und Passwort).

•	 Die Nutzung des Transporteure 
A–Z und der Eintrag darin ist 
kostenlos und eine Serviceleistung 
des Fachverbandes Güterbeförde-
rung.
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Online-Lkw-Kalkulationstool 
inklusive Downloadmöglichkeit
Auf mehrfachen Wunsch wurde das 
Online-Lkw-Kalkulationstool auf 
der Transporteure-Website um einen 
Downloadbereich erweitert. Es ist 
von nun an möglich, die Kalkulation 
auch mittels Excelsheet durchzufüh-
ren und entsprechend anzupassen.

Dies finden Sie hier: 
http://dietransporteure.at/lkw-kalkulation/index.html bzw. unter 
http://dietransporteure.at/lkw-kalkulation/download.html 

Mit der beabsichtigten Novelle 2025 
zum Güterbeförderungsgesetz soll 
eine Anpassung/ Änderung des § 24a 
dahingehend erfolgen, dass pro fu-
turo auch Mietfahrzeuge in das Ver-
kehrsunternehmensregister, was kurz 
gesagt das Leumundszeugnis eines 
Güterbeförderungsunternehmens 
darstellt, eingetragen werden sollen. 
Wenn sich also ein Transportunter-
nehmer eines Mietfahrzeuges (Zug-
maschine, Hänger, Sattelauflieger) 
bedient, hat über die zuständige Be-
hörde unverzüglich die Eintragung 
dieser Mietobjekte in das Verkehrs-
unternehmensregister zu veranlassen. 
Tut er das nicht, wird er nicht bloß 
ausgeschimpft, sondern auch mit ei-
ner Verwaltungsstrafe belegt. Zudem 
sind gewerbebehördliche Konsequen-
zen nicht gänzlich auszuschließen.

Jetzt stellt sich die praktische Frage, 
wie ein Transportunternehmer eine 
derartige Eintragung veranlassen soll, 
wenn eine Anmietung kurzfristig und 
zu einem Zeitpunkt erfolgt, wenn 
die zuständigen Behörden ihre Pfor-
ten für den Parteienverkehr bereits 
geschlossen haben, was wochentags 
nach 15:30 Uhr, Freitags nach 12:30 
Uhr sowie an Wochenenden und Fei-

RA Mag. Christoph Rappold
Reif und Partner 
Rechtsanwälte OG 
 
graz@reifundpartner.at    
www.reifundpartner.at

Schildbürgerstreich
ertagen als notorisch bekannte Tatsa-
che vorausgesetzt werden kann. 
Anders als in Deutschland, wo Trans-
portunternehmern ein behördlicher 
Online-Zugang in das dementspre-
chende behördliche Register gewährt 
wird, ist hierzulande die Meldung an 
die Behörde zu erstatten, die wieder-
um über das Bundesrechenzentrum 
die Einspielung der Daten in das Re-
gister veranlasst.

Wenn sich also im Zuge einer Lenker- 
und Fahrzeugkontrolle die Nichtein-
spielung der Daten in das Register 
herausstellt (weil z. B. die Anmietung 
außerhalb der Öffnungszeiten der Be-
hörde erfolgte) ist konsequenterweise 
eine Verwaltungsstrafe zu verhängen, 
wobei in einem daraufhin eingelei-
teten Verfahren, dann die Unschuld 
und Unmöglichkeit der Veranlassung 
der Eintragung nachgewiesen werden 
müsste, was letztendlich wieder einen 
nicht unerheblichen Verfahrensauf-
wand bedeutet.

Also lieber Gesetzgeber, bitte drin-
gend nachbessern und den Norm-
unterworfenen einen Online-Zugang 
zum Verkehrsunternehmensregister 
ermöglichen.
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Fachkurs 
Herbst 2025 
25. August bis 12. September

von 14 bis 22 Uhr

Fachliche Vorbereitung auf die Eignungsprüfung im 
Güterbeförderungsgewerbe 

(Konzessionsprüfung) 
Dieser Kurs dient ausschließlich der Vorbereitung auf die fachspezifischen Gegenstände der Eignungsprüfung.
Für den kaufmännisch rechtlichen Prüfungsteil ist der zusätzliche Kurs ‚Unternehmertraining‘ empfehlenswert, 
bietet jedoch keine Prüfungseinschränkung, da Sie das Wissen bei der Prüfung nachweisen müssen.
Als sprachliche Notwendigkeit ist das Level A2 Voraussetzung!

Schwerpunkte der Ausbildung:
 
•	 Kostenstellenrechnung, Kostendeckungsbeitrag,
•	 Indexberechnung, Umsatzsteuerberechnung,
•	 Frachtrecht, Schadenersatzrecht,
•	 Arbeitnehmerschutz-und Arbeitszeitrecht sowie 

Kollektivverträge,
•	 Beförderungsverträge (CMR), Frachtgeschäfte, 

Zollrecht,
•	 Komb. Verkehr,
•	 Unternehmensorganisation, Betriebsführung,
•	 EU-Recht, Berufszugang, Gewerberecht,
•	 Güterbeförderungssrecht, Tarife, Gesellschaftsrecht,
•	 Versicherungsrecht,  Steuerrecht,
•	 grenzüberschreitender Verkehr und int. Rechtsvor-

schriften,
•	 techn. Normen und techn. Betrieb, 
•	 Straßenverkehrssicherheit, Verkehrsgeografie, 

Telematik.

Voraussetzungen
Besuch des Informationsabends. Die Anmeldung 
erfolgt ausschließlich über diese Vorbesprechung.
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Anmeldung 
Anmeldungen zur Prüfung sind spätestens 6 Wochen vor 
dem jeweiligen Prüfungstermin beim Amt der Stmk. Lan-
desregierung, Abteilung 12 – Wirtschaft und Tourismus
Referat Wirtschaft und Innovation
Nikolaiplatz 3, 8020 Graz  •  Tel.: 0316/877-7939
Mail: wirtschaft@stmk.gv.at
www.verwaltung.steiermark.at/a12, einzubringen.

Den Anmeldungen zu den Prüfungen sind anzuschließen:
•	 allfällige Anträge auf Ausstellung von Bescheinigun-

gen gemäß § 14 BZP-VO samt den hierfür erforder-
lichen Unterlagen oder bereits ausgestellte derartige 
Bescheinigungen,

•	 Urkunden zum Nachweis des Vor-/Familiennamens.

Die schriftlichen Prüfungen finden beim Amt der Steier-
märkischen Landesregierung, 8010 Graz, Burggasse 13, 
1. Stock, rechts, Großer Saal, statt. 
Der nächste Termin ist am 14. Oktober 2025.

Die mündlichen Prüfungen finden in der Wirtschafts-
kammer Steiermark, 8021 Graz, Körblergasse Nr. 111 – 
113, statt. Die Termine dafür sind: 21., 22. und 
23. Oktober 2025.

Kaufmännische Vorbereitung
Vor Besuch des fachlichen Vorbereitungskurses empfeh-
len wir das Unternehmertraining zu besuchen. Die Kurs-
termine sind im Wifi-Kursbuch oder unter 
www.stmk.wifi.at ersichtlich.

Herbst 2025 Termin
Vorbesprechung/Infoabend
Mi 25. Juni 2025 
von 17 bis 19 Uhr

Frühjahr 2026 Termin
Vorbesprechung/Infoabend
Mi 14. Jänner 2026 
von 17 bis 19 Uhr

Anmeldung unter:
www.stmk.wifi.at/gueterbe-

foerderung

Prüfung zum Nachweis der fachlichen Eignung – Frühjahr 2025

Wir gratulieren zur bestandenen 

Konzessionsprüfung 

Roman Felix Deisting | Graz
Karl Eberdorfer | Kobenz
Hans Jürgen Flanyek | Ehrenhausen
DI Jakob Eduard Glanzer, MA | Graz
Vanessa Gruber | Sinabelkirchen
Alexander Helmut Josef Haim | Bad Aussee
Peter Hasler | Pöls-Oberkurzheim
Daniel Herko | Großklein
Jasmin Hörmann | Wald am Schoberpaß
Franz Koch | Voitsberg
Ing. Michael Kogler | Stainach-Pürgg
Ing. Christoph Kribernegg | Tillmitsch
Sebastian Leitgeb, BA | Graz
Marc Herbert Hans Lugitsch, BA | Feldbach
Claus Josef Luttenberger | Ehrenhausen
Günther Milalkovits | Stattegg
René Muster | Straß in der Steiermark
Dipl.-WI (FH) Martin Nigitz | Weiz
Ing. Andreas Franz Heinrich Obernhuber | Liezen
Jürgen Ott | Greinbach
Manfred Platzer | St. Margarethen bei Knittelfeld
Ing. Manfred Ramsenthaler | Seckau
Günther Herbert Tiefenbrunner | Stubenberg am See
Thomas Uhl | Groß Sankt Florian
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FRIENDS on the Road: Gemeinsames Auftreten ist das
Gebot der Stunde − jetzt Logcom-Mitglied werden!
Warum Logcom?

Der Lkw ist ein wichtiges und ver-
bindendes Element zwischen der pro-
duzierenden Industrie und dem End-
verbraucher. Dies ist der Bevölkerung 
und den Entscheidungsträgern leider 
oft nicht bewusst. Um auf die Bedeu-
tung der Transportbranche aufmerk-
sam zu machen und die österreichi-
schen Transporteure als sympathische 
Partner zu positionieren, wurde die 
Marke „LKW-Friends on the road“ 
von der Arbeitsgemeinschaft Logcom 
ins Leben gerufen.

Was macht Logcom?

Die Initiative fällt besonders durch 
die gelben, sympathischen Fahr-
zeugbeklebungen bzw. Fahrzeug-

beschriftungen im „Friends on the 
road“-Design auf. Lassen auch Sie Ihr 
Fahrzeug bekleben und machen auf 
die Wichtigkeit der Transportbran-
che aufmerksam. Diese Marke ist 
ein Bekenntnis zur österreichischen 
Transportwirtschaft, von der Bran-
che, für die Branche!

Wie können Sie 
helfen/unterstützen?

Bitte helfen Sie auch aktiv mit diese 
Marke noch bekannter zu machen, 
indem Sie einerseits als bereits beste-

hende Mitglieder Ihre Fahrzeuge be-
kleben lassen und andererseits auch 
andere Transportunternehmer und 
Firmen überzeugen, Mitglied zu wer-
den. Denn nur gemeinsam können 
wir etwas erreichen!

WERDEN SIE BITTE MITGLIED 
− Beitrittserklärung ausfüllen und an 
die Logcom schicken: 
office@logcom.org! 

Weitere Informationen unter: http://
www.logcom.at/initiative/ueber-die-
logcom/ 

Pfuscherbekämpfung: Meldungen online möglich

Professionelle Schwarzarbeit stellt 
die Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft vor immer größere Prob-
leme. Die Schattenwirtschaft boomt 
und verursacht volkswirtschaftlichen 
Schaden immensen Ausmaßes.

Als spezieller Service für WKO-Mit-
glieder und auch aufgrund des gesetz-
lichen Auftrages der WKO bietet die 
Wirtschaftskammer die Möglichkeit, 
Verdachtsmomente bzw. Wahrneh-
mung von illegaler Gewerbeausübung 
mittels Online-Formulars an die 
WKO zu übermitteln unter http://
wko.at/stmk/pfuschermeldung.
Diese ergeht an den Erhebungs-
dienst der WKO Steiermark, wobei 
völlige Verschwiegenheit und Ver-
traulichkeit zu den Grundprinzipi-
en gehören. Die kompetenten Pro-
fis erheben, informieren und setzen 

alle möglichen Aktivitäten, um den 
Rechtszustand herzustellen. Mehr als 
1.500 gewerberechtliche Erhebungen 
finden jährlich statt.

Um gegen Pfusch effektiv vorgehen 
zu können, werden möglichst kon-
krete Beweise für die illegalen Arbei-
ten benötigt:

•	 wenn möglich, Namen und 
Wohnanschrift des/der illegalen 
Erwerbstätigen;

•	 Wo wird gearbeitet?
•	 Wann und seit wann wird gear-

beitet?
•	 Beschreibung der illegalen Tätig-

keit;
•	 eventuelle Beweise (Plakate/Fo-

tos/Angebote/Autokennzeichen/
Werbeaussendungen/Website-
Ausdrucke).

Je genauer die Angaben sind, desto 
schneller und effizienter kann einge-
griffen werden. 
Alternativ dazu kann die unbefugte 
Gewerbeausübung natürlich auch bei 
den zuständigen Gewerbebehörden 
(Magistrat Graz/jeweilige Bezirks-
hauptmannschaft) und der Finanz-
polizei gemeldet werden.
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Die Grundumlage laut 
§ 123 Abs. 9 WKG: 
Die Grundumlage ist eine unteilba-
re Jahresumlage; sie ist auch für das 
Kalenderjahr zu entrichten, in dem 
die Berechtigung erworben wird oder 
erlischt. Besteht die Mitgliedschaft zu 
einer Fachgruppe nicht länger als die 
Hälfte eines Kalenderjahres, ist die 
Grundumlage für dieses Kalender-
jahr nur in halber Höhe zu entrich-
ten, besteht die Mitgliedschaft aber 
nicht länger als 31 Tage im ganzen 
Kalenderjahr, entfällt die Pflicht zur 
Entrichtung der Grundumlage zur 
Gänze. 

Wofür ist die Grundumlage?
Die Finanzierung der Tätigkeit der 
Fachgruppe und auch des Fachver-
bandes in Wien erfolgt durch die 
Einhebung einer Grundumlage ein-
mal im Jahr.

Neugründerbonus gemäß 
§ 123 Abs. 14 WKG: 
Wer erstmalig eine Berechtigung iSd 
§ 2 Abs. 1 WKG erwirbt oder eine 
Unternehmung rechtmäßig selbst-
ständig betreibt (ausgenommen: 
Rechtsformänderungen oder Um-
gründungen), ist im darauffolgenden 
Kalenderjahr von der Grundumlage 
befreit.

Rechtsformstaffelung gem. 
§ 123 Abs. 12 WKG:
Wird die Grundumlage mit einem 
festen Betrag festgesetzt, so ist die-
ser von natürlichen Personen, offe-
nen Handelsgesellschaften, Kom-
manditgesellschaften sowie von 
eingetragenen Erwerbsgesellschaften 
in einfacher Höhe (Normalsatz), 
von Gebietskörperschaften, Genos-
senschaften, Vereinen und allen an-
deren juristischen Personen in dop-
pelter Höhe zu entrichten, sofern 
diese Rechtsfolge im Beschluss der 
zuständigen Fachorganisation nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen wird. 

Ruhendsatz gem. 
§ 123 Abs. 9, 2. Satz WKG:
Ruht/Ruhen die gemäß § 2 Abs. 1  
WKG mitgliedschaftsbegründende(n) 
Berechtigung(en) für die gesamte Pe-
riode der Mitgliedschaft im Kalen-
derjahr, ist die Grundumlage höchs-
tens in halber Höhe zu entrichten. 

Die Grundumlage für das 
Güterbeförderungsgewerbe 
wird wie folgt berechnet:

Pro zum 31.12. des Vorjahres ge-
meldeter Betriebsstätte ein fester 
Betrag nach folgenden Betriebsar-
ten:
•	 Güterbeförderung mit Kraft-

fahrzeugen des Straßenverkehrs 
oder solchen mit Anhängern, bei 
denen die Summe der höchsten 
zulässigen Gesamtgewichte insge-
samt 3.500 kg nicht übersteigt

170 Euro
•	 Bei denen die Summe der höchs-

ten zulässigen Gesamtgewichte 

GRUNDUMLAGE

Das Verfahren zur Erlangung von 
Betriebsanlagengenehmigungen ist 
komplex. Eine Vielzahl von Spezial-
regelungen sind dabei zu beachten. 
Für viele Wirtschaftstreibende ist 
das häufig ein unüberschaubarer bü-
rokratischer Hürdenlauf – aber die 

Neues Service-Angebot der WKO Steiermark für 
Betriebsanlagengenehmigungen

steirischen Betriebsanlagen-Coaches 
können Ihnen dabei jetzt helfen! 

Die WKO Steiermark hat ein umfas-
sendes Service-Paket geschnürt, um 
Unternehmer:innen auf ihrem Weg 
zur Betriebsanlagengenehmigung  

(https://tinyurl.com/yeyj6axv) zu be-
gleiten. 

Ab sofort wird die Beratung durch 
einen spezialisierten Betriebsanlagen-
Coach finanziell unterstützt (https://
tinyurl.com/ykexucs7).

insgesamt 3.500 kg übersteigt
118,50 Euro

•	 Alle sonstigen Güterbeförderun-
gen                            72,60 Euro

Mindestens der Betrag für eine Be-
triebsstätte der zutreffenden Betriebs-
art.
Bei Zusammentreffen von mehreren 
Betriebsarten an einer Betriebsstätte 
ist nur der höchste Betrag zu entrich-
ten. 
Bei gleich hohen Beträgen ist der Be-
trag nur einmal pro Betriebsstätte zu 
entrichten.

Die Anzahl der Beförderungsmittel 
zum 31.12. des Vorjahres und dafür 
ein fester Betrag für nachfolgende 
Fahrzeugkategorien

•	 pro Kraftfahrzeug des Straßenver-
kehrs oder solchen mit Anhän-
gern, bei denen die Summe der 
höchsten zulässigen Gesamtge-
wichte insgesamt 3.500 kg nicht 
übersteigt laut Konzessionsum-
fang	                                 0 Euro

•	 pro Kraftfahrzeug des Straßenver-
kehrs oder solchen mit Anhän-
gern, bei denen die Summe der 
höchsten zulässigen Gesamtge-
wichte insgesamt 3.500 kg über-
steigt laut Konzessionsumfang

39,80 Euro
•	 Alle sonstigen Güterbeförderun-

gen                                   0 Euro

Die Verpflichtung von juristischen 
Personen zur Zahlung fester Beträge 
in doppelter Höhe wird ausgeschlos-
sen.

Ruhen alle gemäß § 2 Abs. 1 WKG 
mitgliedschaftsbegründenden Be-
rechtigungen für die gesamte Periode 
der Mitgliedschaft im Kalenderjahr, 
ist die Grundumlage in folgender 
Höhe zu entrichten:        36,30 Euro

E-Zustellungen – 
USP Unternehmerserviceportal



Unternehmen sind seit 1. Jänner 
2020 verpflichtet, an der elekt-
ronischen Zustellung teilzuneh-
men. Ausgenommen sind nur 
jene Unternehmen, die wegen 
Unterschreitens der Umsatz-
grenze nicht zur Abgabe von 
Umsatzsteuervoranmeldungen 
verpflichtet sind.

Die Registrierung zur elektronischen 
Zustellung erfolgt für Unternehmen 
im USP.
Für die „Nicht-Teilnahme“ an der 
elektronischen Zustellung sind der-
zeit keine Sanktionen vorgesehen. 
Sofern keine elektronische Zustell-
möglichkeit vorliegt, wird die ver-
sendende Behörde eine postalische 
Zustellung vornehmen.

Achtung:
Bestimmte Unternehmer werden au-
tomatisch in das Teilnehmerverzeich-
nis übernommen (siehe dazu Näheres 
unter Punkt „Teilnehmerverzeich-
nis“). So kann die Behörde etwa im 
Falle der automatischen Übernahme 
aus FinanzOnline eine nicht-nach-
weisliche Zustellung in das elektro-
nische Postfach zustellen, auch wenn 
seitens des Unternehmens noch keine 
Registrierung im USP erfolgt ist (eine 
Abholung ist nur möglich, in dem 
man sich beim USP anmeldet).

Unternehmerbegriff

An der elektronischen Zustellung 
haben laut E-Government-Gesetz 
Unternehmen im Sinne des § 3 Z 20 
Bundesstatistikgesetz teilzunehmen. 
Das Bundesstatistikgesetz definiert 
den Unternehmerbegriff wie folgt: 
Alle natürlichen Personen (z. B. freie 
Dienstnehmer, freiberuflich Tätige), 
juristischen Personen, Personenge-
sellschaften, Personengemeinschaf-
ten und Personenvereinigungen mit 
Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, 
Sitz oder Geschäftsleitung in Ös-
terreich, die der Allgemeinheit oder 
einem bestimmten Personenkreis 
Waren, Werk- und Dienstleistungen 
gegen Entgelt anbieten oder im All-
gemeininteresse liegende Aufgaben 
erfüllen oder Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft, selbstständiger 
Arbeit, Gewerbebetrieb oder Vermie-
tung und Verpachtung erzielen.

Unzumutbarkeit der 
E-Zustellung

Die Teilnahme an der elektronischen 
Zustellung ist von vornherein un-
zumutbar, wenn das Unternehmen 
nicht über die dazu erforderlichen 
technischen Voraussetzungen oder 
über keinen Internet-Anschluss ver-
fügt. Die erforderliche technische 
Voraussetzung fehlt etwa, wenn keine 
internetfähige Hardware im Unter-
nehmen verfügbar ist.
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Boxen stopp
Widerspruchsmöglichkeit

Unternehmen, die wegen Unter-
schreiten der Umsatzgrenze nicht 
zur Abgabe von Umsatzsteuervoran-
meldungen verpflichtet sind, können 
der elektronischen Zustellung wider-
sprechen. Der Widerspruch erfolgt 
grundsätzlich durch die Abmeldung 
des Unternehmens vom Teilnehmer-
verzeichnis und somit der elektroni-
schen Zustellung. Der Widerspruch 
kann, sofern man nicht im USP re-
gistriert ist, auch per Post an das Bun-
desrechenzentrum geschickt werden. 
Unternehmer, die der elektronischen 
Zustellung widersprochen haben, 
werden wie bisher auf dem Postweg 
kontaktiert.

Teilnehmerverzeichnis

Um die vollständige Erreichbarkeit 
aller potenziellen Empfänger sicher-
zustellen, wurde ein Teilnehmerver-
zeichnis sämtlicher Zustellsysteme 
eingeführt. Das Teilnehmerverzeich-
nis wurde am 28. Mai 2019 kund-
gemacht (BGBl. II Nr. 140/2019) 
und bildet seit „Produktivsetzung“ 
der elektronischen Zustellung 
(1.12.2019) das Verzeichnis aller Per-
sonen, die elektronische Zustellun-
gen empfangen, ab.
Seit Juni 2019 werden bestimmte 
Unternehmer automatisch in das 
Teilnehmerverzeichnis übernommen 
und gelten als angemeldete Teilneh-
mer:  

•	 FinanzOnline-Teilnehmer, die 
nicht auf die elektronische Zu-
stellung nach der Bundesabga-
benordnung (BAO) verzichtet 
haben und Unternehmer im Sin-
ne des § 3 Z 20 Bundesstatistikge-
setz 2000 sind, werden seit 1. Juli 
2019 automatisch in das Teilneh-
merverzeichnis übermittelt. 

•	 Ebenso sind die Teilnehmer am 
Elektronischen Rechtsverkehr 
(ERV) automationsunterstützt bis 
auf Widerspruch des Teilnehmers 
an das Teilnehmerverzeichnis zu 
übermitteln. ERV-Teilnehmer 
können eine Weiterleitung in den 
ERV konfigurieren. 

•	 Seit 1. Dezember 2019 werden 
Kunden der elektronischen Zu-
stelldienste (Briefbutler, BRZ 
Elektronischer Zustelldienst, 
eVersand oder Mein Brief ) auto-
mationsunterstützt in das Teilneh-
merverzeichnis aufgenommen.

Unternehmer, die automatisch in das 
Teilnehmerverzeichnis übernommen 
werden, erhalten eine Information 
über ihre Übernahme (Benachrich-
tigung in der Databox von Finanz-
Online) und können ab diesem 
Zeitpunkt ihre Registrierungsinfor-
mationen am Teilnehmerverzeichnis 
überprüfen und gegebenenfalls an-
passen (z. B. E-Mail-Adressen für Be-
nachrichtigungen, De-/Aktivierung 
der Weiterleitung in den ERV etc.).
Sollte in FinanzOnline keine E-Mail-
Adresse hinterlegt sein oder wurde 
auf die elektronische Zustellung ge-
mäß BAO verzichtet, dann können 
diese Teilnehmer nicht automatisch 
übernommen werden, da die ver-
pflichtende Verständigung über neue 
Nachrichten nicht möglich wäre. 
Diese Teilnehmer werden dazu moti-
viert, eine Registrierung zur elektro-
nischen Zustellung vorzunehmen.

Anzeigemodul 
„Mein Postkorb“ im 
Unternehmensserviceportal

Unternehmer können über das USP 
auf ihre elektronischen Zustellstücke, 
die von Behörden übermittelt wur-
den, zugreifen. Um den Empfängern 
eine einheitliche Übersicht der für sie 

bereitgehaltenen elektronischen Zu-
stellstücke zu ermöglichen, wurde ein 
kostenloses elektronisches Postfach 
eingeführt. Die zentrale Anzeige und 
Abholung von Zustellungen erfolgt 
im angemeldeten Bereich des USP in 
der Anwendung „Mein Postkorb“.
Das Anzeigemodul hat den Empfän-
ger unverzüglich davon zu verständi-
gen, dass ein Dokument für ihn zur 
Abholung bereit liegt. Diese elektro-
nische Verständigung ist an die dem 
Teilnehmerverzeichnis bekanntgege-
bene elektronische Adresse des Emp-
fängers zu versenden.
Erledigungen der Finanzbehörden 
gemäß der BAO werden weiterhin in 
FinanzOnline zugestellt und zusätz-
lich zur Information über das Anzei-
gemodul angezeigt.
Zur Nutzung des Anzeigemoduls 
„Mein Postkorb“ muss das Unter-
nehmen über ein USP-Konto und 
zumindest einen USP-Anwender mit 
der Rolle „Postbevollmächtigter“ ver-
fügen.

Wer darf in das 
Anzeigemodul zustellen?

In das Anzeigemodul dürfen aus-
schließlich Behörden und Verant-
wortliche des öffentlichen Bereichs 
zustellen bzw. zusenden.

Weiterführende Informationen
Das Bundesministerium für Digi-
talisierung und Wirtschaftsstandort 
veröffentlicht auf seiner Homepage 
laufend weitere Informationen zur 
elektronischen Zustellung.
Infos dazu finden Sie unter folgender 
Website: 
https://tinyurl.com/3thn394m

Weiters steht Ihnen der USP-Support 
unter (+43) 0 50 233 733 zur Verfü-
gung.



Auch die Grundumlage der Wirtschaftskammer wird in 
Zukunft nur mehr per E-Zustellung vorgeschrieben!

•	 Baggerarbeiten
•	 Transport-Schotter
•	 Kernbohrungen
•	 Abbrucharbeiten
•	 KFZ-Werkstätte

Tel.: 0664/50 32 130
Tel.: 0664/416 20 30
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